
G) RechtsausschuÄverfahren

Å 17
Der Rechtsausschu�vorsitzende „I. Instanz“ entscheidet nach freiem Ermessen, ob ein schriftliches Ver-
fahren durchgef�hrt oder eine m�ndliche Verhandlung anberaumt wird.
Widerspr�che, Einspr�che, Beschwerden und Berufungen sind innerhalb von sechs Wochen zu behandeln.

Å 18
1. Der Rechtsausschu� „I. Instanz“ kann ohne m�ndliche Verhandlung durch Strafbescheid entscheiden,

wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tats�chlicher oder rechtlicher Art aufweist und der
Sachverhalt gekl�rt ist.

2. Der Beteiligte kann gegen den Strafbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung beim Rechts-
ausschu� „I. Instanz“ schriftlich Einspruch einlegen.

3. Soweit gegen einen Strafbescheid nicht rechtzeitig Einspruch erhoben worden ist, steht er einem rechts-
kr�ftigen Urteil gleich.

4. Ist der Einspruch versp�tet eingelegt worden oder sonst unzul�ssig, wird er durch Beschlu� verworfen;
gegen den Beschlu� kann binnen zwei Wochen Beschwerde beim Rechtsausschu� „II. Instanz“ eingelegt
werden, �ber die ohne Hauptverhandlung durch Beschlu� entschieden werden kann.

Å 19
Hat der Rechtsausschu�vorsitzende eine m�ndliche Verhandlung angeordnet, soll den Parteien mindestens
sieben Tage vorher, per Einschreiben, eine Ladung zugehen.
Die Vereine sind verpflichtet, geladene Mitglieder zu Rechtsausschu�sitzungen zu verst�ndigen, beziehungs-
weise diesen die Ladung zu �bergeben, da dem SBV die Anschriften der Einzelmitglieder nicht bekannt sind.

Å 20
Die Parteien tragen die Beweislast f�r die von ihnen aufgestellten Behauptungen.
Im schriftlichen Verfahren haben die Parteien schriftliche Zeugenaussagen vorzulegen.
F�r die Anwesenheit von Zeugen bei einer m�ndlichen Verhandlung tragen die Parteien die Verantwortung.
Die Rechtsaussch�sse sind befugt, selbst Beweismittel beizubringen.
Sind Vereine beteiligt, so d�rfen diese nur einen Verfahrensbevollm�chtigten f�r die m�ndliche Verhandlung
bestellen.
Ein Rechtsbeistand, der bei einem ordentlichen Gericht best�tigt ist, ist zuzulassen.

H) Die mÇndliche Verhandlung

Å 21
Ein Mitglied des Rechtsausschusses darf in einer Spruchinstanz nicht mitwirken, wenn

a) es selbst oder sein Verein Partei des Verfahrens ist,
b) es bei einer angefochtenen Entscheidung einer unteren Instanz mitgewirkt hat,
c) es sich selbst f�r befangen erkl�rt.

Wenn Befangenheit eines Mitgliedes durch die Parteien geltend gemacht wird, entscheiden die �brigen
Mitglieder des Rechtsausschusses �ber die Zulassung.
Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Å 22
Der Rechtsausschu�vorsitzende kann auf die Vernehmung von Zeugen verzichten, wenn eine schriftliche
Stellungnahme ausreichend erscheint und die Parteien damit einverstanden sind.

Å 23
Die Zeugen haben bis zu ihrem Aufruf den Verhandlungsraum zu verlassen.
Jeder Zeuge ist einzeln und in Abwesenheit der sp�ter zu h�renden Zeugen zu vernehmen.
Vor seiner Aussage ist der Zeuge dar�ber zu belehren, da� gegen ihn Strafen nach � 30 verh�ngt werden
k�nnen, wenn er wissentlich die Unwahrheit sagt.
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